
Neuer Weg zur Liquiditätssicherung

Der dent.apart-Zahnkredit wird vom Patienten in der Höhe 
des HKP-Betrags direkt auf www.dentapart.de/zahnkredit 
beantragt und im Genehmigungsfall umgehend auf das Pra-
xiskonto ausgezahlt – also bereits vor Behandlungs beginn. 
So erfreulich dieser innovative Lösungsweg ist, so soll im 
Folgenden zur Sicherheit untersucht werden, ob diesem ein-
fachen und für die Praxis kostenlosen Lösungsweg zur Liqui-
ditätssicherung möglicherweise der zahnärztliche Berufs-
weg entgegensteht.

Der Zahnkredit als Vorschusszahlung

„Jedes Ding hat zwei Seiten“, sagt der Volksmund. Nicht 
selten ist mit der Kehrseite ein negativer Aspekt gemeint – 
zu überlegen ist also, ob bei einem Patientenzahnkredit 
als Vorschusszahlung ein solcher kritischer Aspekt, also ein 

„Haken an der Sache“, vorliegt. Einerseits wird es wohl kaum 
einen Zahnarztunternehmer geben, der sich nicht über ei-
nen Geldzufluss vor Behandlungsbeginn freuen würde; die 
nachfolgend genannten fünf betriebswirtschaftlichen Gründe 
sprechen schließlich für sich. Andererseits kann bei Pra xis-
inhabern die Frage aufkommen: Ist ein solcher Vorab-Geld-
zufluss – also ein Vorschuss vor Behandlungsbeginn – eigent-
lich mit den berufsrechtlichen Vorschriften zu vereinbaren? 
Dabei ist im Folgenden die hier gegenständliche Vorschuss-
zahlung per  dent.apart-Patienten-Zahnkredit von der Be-
rechtigung des Zahnarztes abzugrenzen, für seine zahnärzt-
lichen Leistungen vom Pa tienten einen Vorschuss zu verlan-
gen.

Zahnärztliche Vorschussanforderung vs. 
patientenseitig freiwilliger Vorauszahlung

Hierzu führt Andreas Pigorsch, Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Medizinrecht und Inhaber der renommierten Kanzlei 
Weidemann & Pigorsch, Dortmund, im Einzelnen Folgendes 
aus:
„Für die immer wieder diskutierte Frage der Vorschussberech-
tigung des Zahnarztes im Hinblick auf seine zahnärztlichen 
Leistungen ist § 10 GOZ zu beachten: ‚1) Die Vergütung wird 
fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine dieser Verord-
nung entsprechende Rechnung nach der Anlage 2 erteilt 
worden ist […].‘ Für die Vorschussberechtigung seiner Leis-

Zahnarzthonorar bereits 
vor Behandlungsbeginn?
Der Zahnarzt als Unternehmer Teil 3

Die anhaltende Inflation und Wirtschaftskrise sorgen bei niedergelassenen Zahnärzten zunehmend für 
ökonomische Planungsunsicherheit. Umso mehr entsteht bei Praxisinhabern der Wunsch, finanzielle Risiken 
zu minimieren, indem das Honorar am besten bereits vor Behandlungsbeginn auf dem Praxiskonto zur 
Verfügung steht. Neue, innovative Finanzierungslösungen, wie der dent.apart-Zahnkredit für Patienten, 
scheinen da sehr willkommen zu sein, weil der im HKP genannte Geldbetrag bereits vor Behandlungs-
beginn an die Praxis ausgezahlt wird. Nur: Ist das berufsrechtlich zu beanstanden? 

Wolfgang J. Lihl

Andreas Pigorsch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht und 

Inhaber der Kanzlei Weidemann & Pigorsch aus Dortmund, weiß um 

die berufsrechtlichen Vorschriften bei einem Vorschuss vor Behand-

lungsbeginn.
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tungen als Zahnarzt stellt § 10 GOZ die Zentralnorm dar. 
In dieser Norm sind im weiteren Verlauf die  Fällig-
keitsvoraussetzungen der Vergütung beschrieben, ins-
besondere auch die einzelnen Bausteine, die die Rech-
nung des Zahnarztes enthalten muss.
Ein unmittelbares ausdrückliches Verbot, eine Vorschuss-
zahlung – also vor Behandlungsende bzw. vor Rech-
nungsstellung – zu verlangen, ergibt sich aus dieser 
Norm nicht, was dazu geführt hat, dass die Kommentar-
literatur den Rückschluss zieht, dass, wenn es ein Verbot 
des Vorschusses gäbe, dieses ausdrücklich in der vor-
liegenden Bestimmung normiert sein müsste.
Mit diesem Problemkreis hat sich bereits das Land-
gericht Münster in seiner Entscheidung vom 13.7.2016, 
Aktenzeichen 12 O 359/15 sowie in zweiter In stanz das 
Oberlandesgericht Hamm in seiner Entscheidung vom 
15.11.2018, Aktenzeichen 4 O 145/16 beschäftigt. In bei-

den Entscheidungen haben die  Ge-
richte grundsätzlich eine Verein-

barung, wonach der Patient das 
gesamte Honorar als Verpflich-
tung im Rahmen von vorfor-
mulierten Vertragsbedingun-
gen (sog. allgemeine Ge-
schäftsbedingungen) als Vor-

schuss zahlen soll, als unzu-
lässig und wettbewerbswidrig 

eingestuft.
Hiervon dürfte die Konstellation zu 

unterscheiden sein, in deren Rah-
men die Auszahlung eines Pa-
tienten-Zahnkredits an den Zahn-
arzt auf Veranlassung des Pa-
tienten, mithin im Rahmen ei-

nes Initiativrechts des Patienten, 
als Möglichkeit einer freiwilligen 

Vorschusszahlung, ausgestaltet ist. 
Gemessen an den oben angeführten 
Entscheidungen dürfte eine solche 

Konstellation nicht zu beanstan-
den sein, denn der Patient übt 

sein Recht auf Zahlung 
des Vorschusses freiwil-
lig aus. Die Annahme 
eines solchen Angebots 

durch den Zahnarzt dürfte 
indes berufsrechtlich nicht zu 

beanstanden sein. Eine solche Vor-
gehensweise beinhaltet also sowohl 

für den Behandler als auch für den Patienten Vorteile, 
zumal auch nach Auffassung der Vereinigung Zahn-
ärzte für Niedersachsen e.V. die Vereinbarung eines 
Vorschusses auf das zahnärztliche Honorar grundsätz-
lich an erkannt ist. Dies muss erst recht dann gelten, 
wenn der Patient freiwillig und ohne Verlangen des 
Zahnarztes  die Vorauszahlung des Betrags – z. B. mit-
hilfe eines Finanzdienstleisters – anbietet, der sich aus 
dem Kostenvoranschlag ergibt.“

Win-win-Situation für Zahnarzt und Patient

Vor dem geschilderten Hintergrund besteht ein zusätzlicher 
und wesentlicher Vorteil für den Zahnarzt darin, dass das 
Vertragsverhältnis beim dent.apart-Zahnkredit ausschließ-
lich zwischen dem Patienten und dem Kreditgeber zustande 
kommt. Der Zahnarzt bleibt hier, im Gegensatz zum Fac-
toring, als Vertragspartei vollständig außen vor, erhält aber 
dennoch erhebliche ökonomische Vorteile: Durch den di-
rekten, bereits  vor Behandlungsbeginn erfolgenden Geld-
eingang entfällt das Risiko des Forderungsausfalls sowie 
das Führen eines Mahnwesens vollständig. Zugleich erhö-
hen sich Liquidität und Gewinn, denn durch die auf dem 
Praxiskonto sofort zur Ver fügung stehenden Geldeingänge 
wird dementsprechend auch die Inanspruchnahme der teu-
ren Hausbankkreditlinie reduziert.
dent.apart-Geschäftsführer Wolfgang J. Lihl hierzu: „Schnel-
ler und kostengünstiger als durch den Einsatz des volldigi-
talen Patienten- Zahnkredits kann der Zahnarzt nicht an sein 
Ho norar kommen.“

Fünf Zahnkredit-
vorteile für den 
Zahnarzt
1  Sofortige Liquidität
2 100%ige finanzielle Sicherheit
3  Keine Forderungsverluste
4  Kein Mahnwesen
5 Keine (Factoring-)Kosten

Informationen unter www.dentapart.de/zahnkredit 
sowie www.dentapart.de/zahnarzt

dent.apart – Einfach bessere Zähne GmbH
Tel.: +49 231 586886-0 ℅ info@dentapart.de

kontakt.
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